
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung Nr. 1/2020 
zum Schutz gegen die Geflügelpest bei Nutzgeflügel 

 
 
Aufgrund §§ 18, 21, und 27 der Geflügelpest - Verordnung werden nachstehende Maßnahmen 
bekannt gegeben und verfügt: 
 
In der Gemeinde Dornum ist am 20.03.2020 der Ausbruch der Geflügelpest amtlich festgestellt 
worden. 
 
Es wird das Gebiet um den Seuchenbestand mit einem Radius von mindestens drei Kilometern 
als Sperrbezirk festgelegt. Der Sperrbezirk ist in dem folgenden Kartenausschnitt als innere 
Linie mit folgenden Grenzen dargestellt: 
 

 
 
Start:  
Beginnend an der Gabelung Hochbrücker Tief – Dornumersiel Tief, dann weiter über das Dor-
numersieltief bis hoch zur Brücke Butenhusener Straße.  
Der Butenhusener Straße nördlich folgen und dann den ersten Feldweg in Richtung Südosten 
nehmen.  
Der Straße folgen, am Ferienhof Blankenhausen vorbei, weiter in südöstlicher Richtung bis 
zur Windmühle. Danach dem Weg folgen, bis zum ersten Gebäude auf der rechten Seite.  
Hier die Südenburger Straße entlang, dieser erst südlich, dann südöstlich folgen bis zur 
Pumpsieler Straße.  
Dann Luftlinie Kreuzung Südenburger Straße – Pumpsieler Straße bis Sackgasse Lütt Uppum. 
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An der Kreisgrenze südöstlich entlang bis zum Dornumersieltief, diesem südöstlich folgen bis 
kurz vor der Kreuzung mit dem Pumptief, von da an der Kreisgrenze wieder folgen, erst südlich 
dann westlich. 
Von der Kreisgrenze Luftlinie in gerader Linie südwestlich bis Ostergaste.  
Von da aus dem Alter Weg nördlich folgen bis zum Dornumer Weg, diesem westlich folgen bis 
zur Kreuzung mit dem Moortief. 
Dem Moortief weit folgen bis zur Kreuzung mit dem Zugraben Hoheweg.  
Östlich weiter dem Moortief folgen, dann nordöstlich bis zur Gabelung Hochbrücker Tief, west-
liches Dornum. 
Dem Hochbrücker Tief folgen, erst nördlich und dann nordöstlich, an der Brücke Schatthauser 
Straße vorbei östlich bis zur Gabelung mit dem Dornumersieler Tief. 
 
Außerdem wird um den Sperrbezirk ein Beobachtungsgebiet mit einem Radius von mindes-
tens zehn Kilometer um den Seuchenbestand festgelegt. Das Beobachtungsgebiet ist in dem 
folgenden Kartenausschnitt  als äußere Linie mit folgenden Grenzen dargestellt: 
 

 
 
Start:  
Beginnend an der Gabelung Theener Oststreek – Vierweg in Hagermarsch, dem Vierweg 
nördlich folgen, an der Kreuzung Osterdeicher Weg vorbei weiter nach Norden, dann an der 
Kreuzung rechts.  
Der Straße östlich folgen bis diese nach links abbiegt, dem Weg dann nördlich wieder folgen, 
bis er die Küste erreicht. 
 
Die Grenze verläuft an der Küste entlang bis zur Kreisgrenze Wittmund, folgt dann weiter der 
Kreisgrenze entlang bis zur Kreuzung Langefelder Grenzweg – Ricklefsche Trift in Aurich. 
 
Dem Ricklefsche Trift südlich folgen, bis sich diese mit der Straße Im Meerhusener Moor 
kreuzt. Letzterer südwestlich am Wald entlang bis zum Rockerstrift. Auf diesem weiter südlich 
gehen bis zum Aderkrutweg, diesen dann westlich weiter bis man auf die Dietrichsfelder 
Straße trifft.  
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Von dort verläuft die Grenze per Luftlinie nach Westen durch den Meerhusener Wald bis zur 
Kreuzung Dornumer Straße – Stickerspittsweg.  
Dem Stickerspittsweg südwestlich bis zum Sandstrahlweg, die Grenze verläuft hier nordwest-
lich weiter bis zur Kreisgrenze Aurich/Wittmund. 
 
Der Kreisgrenze folgen bis zur Kreuzung Tannenhausener Weg – Mansfelder Weg. 
Dem Tannenhausener Weg westlich folgen bis zur Kreuzung Zum Ententeich, dann nördlich 
weiter bis zum Düwelsmeer, auf diesem nordwestlich bis die Kreuzung mit dem Kuhweg 
kommt. 
 
Dem Kuhweg nordwestlich folgen bis zur Kreuzung Kuhweg – Rotdornweg, letzterem westlich 
folgen bis zur Kreuzung Röttweg. 
Dem Röttweg dann nördlich folgen bis zur Kreuzung mit dem Weidenweg, dort westlich gehen 
bis dieser in den Kastanienweg mündet. Dem Kastanienweg nordwestlich folgen bis zur Kreu-
zung Dorfstraße. Dort nördlich weiter mit dem Moorwegschloot bis dieser zum Ostermoordor-
fer Tog wird, diesem auch nördlich folgen zum Schulweg. Diesem westlich folgen bis zur Kreu-
zung Großheider Straße diesem nördlich folgen bis zur Kreuzung Linienweg. 
 
Auf dem Linienweg nordwestlich weiter bis zum Wald und dann dem Feldweg am Waldrand 
entlang bis zur Feldstraße. Dieser westlich zum Ende folgen, dann auf die Holtenbrück wech-
seln.  
Dort nördlich bis dieser in die Poststraße mündet. 
Der Poststraße nordwestlich bis zur Kreuzung mit Sandlage folgen. Dann Luftlinie Kreuzung 
Sandlage – Poststraße bis zur Kreuzung Hauptstraße – Holzdorfer Straße in Berumbur.  
 
Der Hauptstraße folgen nordwestlich bis diese in die Blandorfer Straße mündet. Dann Luftlinie 
von Kreuzung Hauptstraße – Blandorfer Straße bis zur Kreuzung Hagemarscher Straße – Alter 
Postweg. 
Dem Alten Postweg nordwestlich folgen bis Hagermarsch. 
 
Dann Luftlinie Feuerwehr Hagermarsch bis zum Lüttje Weg. Diesem nördlich folgen bis zum 
Theener Oststreek. Dann nordöstlich bis zur Kreuzung mit dem Vierweg, dem Startpunkt. 
 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und gilt so lange, 
bis ich sie wieder aufhebe. 
 
Weitere Informationen und Hinweise erhalten Sie unter www.landkreis-aurich.de. 
 
 
Begründung: 
 
Ist die Geflügelpest in einem Betrieb amtlich festgestellt, so legt die zuständige Behörde ein 
Gebiet um den Seuchenbetrieb mit einen Radius von mindestens drei Kilometern als Sperrbe-
zirk fest. Darüber hinaus legt die zuständige Behörde um den Seuchenbetrieb umgebenden 
Sperrbezirk ein Beobachtungsgebiet fest. Der Radius von Sperrbezirk und Beobachtungsge-
biet zusammen beträgt mindestens zehn Kilometer. 
 
Bei der Festlegung der Restriktionsgebiete habe ich die Ergebnisse durchgeführter epidemio-
logischer Untersuchungen, Strukturen des Handels und der örtlichen Geflügelhaltungen, das 
Vorhandensein von Schlachtstätten sowie natürliche Grenzen und Überwachungsmöglichkei-
ten zu berücksichtigen. Bei der Festlegung des Sperrbezirkes wurde zusätzlich das Vorhan-
densein von Verarbeitungsbetrieben für Material der Kategorie 1 oder 2 nach Artikel 8 oder 9 
der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 in die Entscheidung einbezogen.   
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Auf Grundlage der §§ 41 Abs. 4 Satz 4, 43 Abs. 1 VwVfG kann als Zeitpunkt der Bekanntgabe 
und damit des Inkrafttretens einer Allgemeinverfügung der Tag, der auf die Bekanntmachung 
folgt, festgelegt werden. Von dieser Möglichkeit habe ich zur Verhütung der Weiterverbreitung 
der Geflügelpest Gebrauch gemacht.  
 

 
Begründung der Anordnung der sofortigen Vollziehung  

Gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 VwGO kann die sofortige Vollziehung im besonderen öffentlichen 
Interesse angeordnet werden. Diese Voraussetzung liegt hier vor, da die Ausbreitung der Ge-
flügelpest und somit die Gefahr von tiergesundheitlichen wie auch wirtschaftlichen Folgen so-
fort unterbunden werden muss.  
 
Die Maßnahme dient dem Schutz sehr hoher Rechtsgüter. Die Gefahr der Weiterverbreitung 
der Seuche und der damit verbundene wirtschaftliche Schaden sind höher einzuschätzen als 
persönliche Interessen an der aufschiebenden Wirkung als Folge eines eingelegten Rechts-
behelfs. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwal-
tungsgericht Oldenburg erhoben werden. Die Erhebung hat schriftlich oder zur Niederschrift 
des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erfolgen. Die Klage kann auch mit qualifizierter 
elektronischer Signatur durch Zuleitung über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungs-
postfach (EGVP) des Gerichts erhoben werden. 
 
Auf Ihren Antrag kann das Verwaltungsgericht Oldenburg die aufschiebende Wirkung gem. § 
80 Abs. 5 VwGO ganz oder teilweise wieder herstellen. 
 
 
 
 
 
Meinen 
 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 

 Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-Verordnung)  

 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)  

 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr be-
stimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung 
über tierische Nebenprodukte) 

 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
 
in der jeweils gültigen Fassung 
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Hinweise für den Sperrbezirk 
 

 Tierhalter haben Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten in 
geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, 
nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das 
Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvor-
richtung), zu halten. 
 

 Tierhalter im Sperrbezirk haben der zuständigen Behörde unverzüglich die Anzahl der 
gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts und der veren-
deten gehaltenen Vögel, sowie jede Änderung anzuzeigen. 

 
 Gehaltene Vögel, Säugetiere, Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Ge-

flügel und Federwild stammende sonstige Erzeugnisse und tierische Nebenprodukte 
dürfen weder in einen noch aus einem Bestand, Futtermittel dürfen nicht aus einem 
Bestand verbracht werden. 

 
 Tierhalter haben sicher zu stellen, dass 

o die Ein- und Ausgänge zu den Ställen oder die sonstigen Standorte des Geflü-
gels gegen unbefugten Zutritt oder unbefugtes Befahren gesichert sind, 

o die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Per-
sonen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung be-
treten werden und dass diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzklei-
dung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts des Geflügels un-
verzüglich ablegen, 

o Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Ein-
wegschutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

o nach jeder Einstallung oder Ausstallung von Geflügel die dazu eingesetzten 
Gerätschaften und der Verladeplatz gereinigt und desinfiziert werden und dass 
nach jeder Ausstallung die frei gewordenen Ställe einschließlich der dort vor-
handenen Einrichtungen und Gegenstände gereinigt und desinfiziert werden, 

o betriebseigene Fahrzeuge abweichend von § 17 Abs. 1 der Viehverkehrsver-
ordnung unmittelbar nach Abschluss eines Geflügeltransports auf einem befes-
tigten Platz gereinigt und desinfiziert werden, 

o Fahrzeuge, Maschinen und sonstige Gerätschaften, die in der Geflügelhaltung 
eingesetzt und  

 in mehreren Ställen oder  
 von mehreren Betrieben gemeinsam  

benutzt werden, jeweils vor der Benutzung in einem anderen Stall oder, in den 
Fällen des Buchstaben b) im abgebenden Betrieb vor der Abgabe gereinigt und 
desinfiziert werden, 

o eine ordnungsgemäße Schadnagerbekämpfung durchgeführt wird und hierüber 
Aufzeichnungen gemacht werden, 

o der Raum, der Behälter oder die sonstigen Einrichtungen zur Aufbewahrung 
verendeten Geflügels nach jeder Abholung, mindestens jedoch einmal im Mo-
nat, gereinigt und desinfiziert wird oder werden, 

o eine betriebsbereite Einrichtung zum Waschen der Hände sowie eine Einrich-
tung zum Wechseln und Ablegen der Kleidung und zur Desinfektion der Schuhe 
vorgehalten wird.  
 

 Die Beförderung von frischem Fleisch von Geflügel aus einer Schlachtstätte, einem 
Zerlegebetrieb oder einem Kühlhaus ist verboten. 

 
 Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands dürfen nicht frei gelassen 

werden. 
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 Auf öffentlichen oder privaten Straßen oder Wegen, ausgenommen auf betrieblichen 
Wegen, dürfen gehaltene Vögel, Eier oder Tierkörper gehaltener Vögel nicht befördert 
werden. 

 
 Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltungen 

ähnlicher Art ist verboten. 
 

 Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Ge-
flügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel und sonstige Materialien, die 
Träger des hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, befördert worden 
sind, sowie Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden 
ist, sind unverzüglich nach jeder Beförderung nach näherer Anweisung der zuständi-
gen Behörde zu reinigen und zu desinfizieren.  

 
 
Hinweise für das Beobachtungsgebiet: 
 

 Tierhalter haben Geflügel oder in Gefangenschaft gehaltene Vögel anderer Arten in 
geschlossenen Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer überstehenden, 
nach oben gegen Einträge gesicherten dichten Abdeckung und mit einer gegen das 
Eindringen von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung bestehen muss (Schutzvor-
richtung), zu halten. 
 

 Tierhalter im Sperrbezirk haben der zuständigen Behörde unverzüglich die Anzahl der 
gehaltenen Vögel unter Angabe ihrer Nutzungsart und ihres Standorts und der veren-
deten gehaltenen Vögel, sowie jede Änderung anzuzeigen. 
 

 Gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Geflügel und Federwild, Eier sowie von Geflügel 
und Federwild stammende sonstige Erzeugnisse sowie tierische Nebenprodukte von 
Geflügel dürfen weder in einen noch aus einem Bestand verbracht werden. 

 
 Der Tierhalter hat sicher zu stellen, dass 

o die Ställe oder die sonstigen Standorte des Geflügels von betriebsfremden Per-
sonen nur mit betriebseigener Schutzkleidung oder Einwegschutzkleidung be-
treten werden und dass diese Personen die Schutz- oder Einwegschutzklei-
dung nach Verlassen des Stalles oder sonstigen Standorts des Geflügels un-
verzüglich ablegen, 

o Schutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich gereinigt und desinfiziert und Ein-
wegschutzkleidung nach Gebrauch unverzüglich unschädlich beseitigt wird, 

 
 Gehaltene Vögel zur Aufstockung des Wildvogelbestands dürfen nicht frei gelassen 

werden. 
 
 Die Durchführung von Geflügelausstellungen, Geflügelmärkten oder Veranstaltungen 

ähnlicher Art ist verboten. 
 

 Transportfahrzeuge und Behälter, mit denen gehaltene Vögel, frisches Fleisch von Ge-
flügel, tierische Nebenprodukte von Geflügel, Futtermittel oder sonstige Materialien, 
die Träger des hochpathogenen aviären Influenzavirus sein können, befördert worden 
sind, sowie Fahrzeuge, mit denen ein Bestand mit gehaltenen Vögeln befahren worden 
ist, sind unverzüglich nach jeder Beförderung nach näherer Anweisung der zuständi-
gen Behörde zu reinigen und zu desinfizieren. 

 
 
Ausnahmen von den Schutzmaßregeln des § 21 und § 27 der Geflügelpest-Verordnung kön-
nen gem. § 22 bis 25 und §§ 28 und 29 der Geflügelpest-Verordnung genehmigt werden.   
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Allgemeine Hinweise 
 
Jeder Verdacht der Erkrankung auf Geflügelpest ist dem Veterinäramt Aurich-Emden 
(04941/16-3901) sofort zu melden. 
 
Gemäß § 32 Abs. 1 Nr. 4 Tiergesundheitsgesetz handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig den Vorschriften der Geflügelpest-Verordnung zuwiderhandelt. Die Ordnungswid-
rigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 
 


